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Gesetz über die Hochschulen im Land Berlin
(Berliner Hochschulgesetz - BerlHG)

in der Fassung vom 26. Juli 2011

§ 110
Wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

(1) Wissenschaftliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind die den Fachbereichen, den wissenschaft-
lichen Einrichtungen oder den Betriebseinheiten zugeordneten Angestellten sowie Beamten und Be-
amtinnen, denen wissenschaftliche Dienstleistungen oder Aufgaben nach Maßgabe ihres Dienstver-
hältnisses obliegen.

(2) Für wissenschaftliche oder künstlerische Dienstleistungen auf Dauer sowie für entsprechend qua-
lifizierte Aufgaben im Wissenschaftsmanagement und im sonstigen Hochschulbetrieb (Funktionsstel-
len) werden wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen als Angestellte
oder in begründeten Ausnahmefällen als Beamter oder Beamtin in der Laufbahn des Akademischen
Rats oder der Akademischen Rätin beschäftigt. Näheres über Stellung und Laufbahn regelt die für
Hochschulen zuständige Senatsverwaltung nach Anhörung der Hochschulen im Einvernehmen mit
der für grundsätzliche allgemeine beamtenrechtliche Angelegenheiten zuständigen Senatsverwaltung
durch Rechtsverordnung.

(3) Zu den wissenschaftlichen Dienstleistungen gehören auch die Aufgaben, den Studierenden selbst-
ständig Fachwissen und praktische Fertigkeiten zu vermitteln und sie in der Anwendung wissenschaft-
licher Methoden eigenverantwortlich zu unterweisen, soweit dies zur Gewährleistung des erforderli-
chen Lehrangebots notwendig ist, sowie die Wahrnehmung besonderer Beratungsfunktionen. Wissen-
schaftlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen kann die selbständige Wahrnehmung von Aufgaben in
Forschung und Lehre sowie in ihren weiteren Aufgabenbereichen übertragen werden. Im Bereich der
Medizin gehören zu den wissenschaftlichen Dienstleistungen auch Tätigkeiten in der Krankenversor-
gung.

(4) Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die keine Funktionsstellen gemäß
§ 110 Absatz 2 sind, sollen in der Regel als Qualifikationsstellen ausgestaltet werden. Zu Zwecken ei-
ner Qualifizierung oder im Rahmen einer aus Mitteln Dritter finanzierten Beschäftigung können wis-
senschaftlichen und künstlerischen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen nach § 2 des Wissenschaftszeit-
vertragsgesetzes vom 12. April 2007 (BGBl. I S. 506), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom
25. Mai 2020 (BGBl. I S. 1073) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, befristet be-
schäftigt werden. Wissenschaftlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auf Qualifikationsstellen ist
mindestens die Hälfte ihrer Arbeitszeit für selbstständige Forschung, zur eigenen Weiterbildung oder
Promotion zur Verfügung zu stellen. In den medizinischen Fachbereichen kann eine Tätigkeit in der
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Krankenversorgung teilweise auf diese Zeit angerechnet werden. Anderen wissenschaftlichen Mitar-
beitern und Mitarbeiterinnen ist nach Maßgabe ihres Dienstverhältnisses mindestens ein Viertel ihrer
Arbeitszeit für die eigene wissenschaftliche Arbeit zur Verfügung zu stellen. Das Qualifikationsziel soll
im Arbeitsvertrag benannt werden.

(5) Einstellungsvoraussetzung für wissenschaftliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist neben den
allgemeinen dienstrechtlichen Voraussetzungen mindestens ein abgeschlossenes Hochschulstudium.

(6) Mit einem wissenschaftlichen Mitarbeiter oder einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin auf einer
Qualifikationsstelle kann vereinbart werden, dass im Anschluss an das befristete Beschäftigungsver-
hältnis der Abschluss eines unbefristeten Beschäftigungsverhältnisses erfolgen wird (Anschlusszusa-
ge), wenn die bei der Anschlusszusage festgelegten wissenschaftlichen Leistungen erbracht wurden
und die sonstigen Einstellungsvoraussetzungen vorliegen. Sofern der wissenschaftliche Mitarbeiter
oder die wissenschaftliche Mitarbeiterin bereits promoviert ist und es sich bei dem im Arbeitsvertrag
genannten Qualifikationsziel um eine Habilitation, ein Habilitationsäquivalent, den Erwerb von Lehrer-
fahrung und Lehrbefähigung oder um sonstige Leistungen zum Erwerb der Berufungsfähigkeit gemäß
§ 100 handelt, ist eine Anschlusszusage zu vereinbaren.

(7) Die voranstehenden Absätze gelten, soweit nicht ausdrücklich erwähnt, für künstlerische Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen entsprechend. Abweichend von Absatz 5 kann das abgeschlossene Hoch-
schulstudium je nach den fachlichen Anforderungen durch eine mindestens dreijährige erfolgreiche
künstlerische Berufstätigkeit ersetzt werden.

Weitere Fassungen dieser Norm

§ 110 BerlHG, vom 19.12.2017, gültig ab 31.12.2017 bis 24.09.2021
§ 110 BerlHG, vom 26.07.2011, gültig ab 02.06.2011 bis 30.12.2017

Redaktionelle Hinweise
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